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Vernehmlassungsverfahren    
Anpassungen im Beurkundungsrecht; Änderung des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches und des Gebührentarifs  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Vorstand der EDU-SO (nachstehend mit EDU-SO bezeichnet) bedankt sich für die Einladung zur 
Vernehmlassung zu diesem Vernehmlassungsentwurf. 
 
Beiliegend erhalten Sie den Fragebogen mit unseren Antworten zu den vorgeschlagenen Anpassungen 
und Änderungen zurück. 
 
 
 
Hochachtungsvoll mit freundlichen Grüssen, 
 
namens des Vorstandes der EDU-SO 

 Eduard Winistörfer  
 Präsident  
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Fragebogen  
Anpassungen im Beurkundungsrecht 

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen durch Ankreuzen.  
 
 
1. Begrüssen Sie die Regelung, wonach der Regierungsrat durch Verordnung die Urkundspersonen 

ermächtigen kann, elektronische Ausfertigungen der von ihnen errichteten öffentlichen Urkunden zu 
erstellen (§ 22bis EG ZGB)? 

 
 Ja   Nein 

 
2. Begrüssen Sie die Regelung, wonach der Regierungsrat durch Verordnung die Urkundspersonen 

ermächtigen kann, Kopien sowie Unterschriften elektronisch zu beglaubigen (§ 29bis EG ZGB) 
 

 Ja   Nein 
 
3. Unterstützen Sie die Einführung der Paraphierungspflicht bei mehrseitigen öffentlichen Urkunden 

(§ 14 Abs. 4 EG ZGB)? 
 

 Ja   Nein 
 
4. Begrüssen Sie die Ergänzung in § 18 Abs. 1 EG ZGB, wonach die Originale von öffentlichen Urkun-

den nicht nur geordnet, sondern auch sicher aufzubewahren sind? 
 

 Ja   Nein 
 
5. Stimmen Sie der vorgeschlagenen Registergebühr für Notarinnen und Notare, welche elektronische 

Ausfertigungen und Beglaubigungen anbieten möchten, zu (§ 22quinquies Abs. 5 GT)? 
 

 Ja   Nein 
 
6. Unterstützen Sie die vorgeschlagene Einführung einer Gebühr für Notariatsinspektionen (§ 22quinquies 

Abs. 6 GT?  
 

 Ja   Nein 
 
 
 
Allfällige Bemerkungen oder Anregungen zu den einzelnen Fragen und/oder zu den einzelnen Bestim-
mungen wollen Sie bitte auf separatem Papier anbringen. 
 
 
 
 
       
 (Ort) Winistorf (Datum) 28.11.2014 (Unterschrift) 
        Päsident EDU Kanton Solothurn 
     
 




